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In der Liegenschaftsentwässerung wird unterschieden zwischen: 

 SW: Schmutzwasser 

 RW: Regenwasser / Reinwasser 

 MW: Mischwasser 

 

Der Entscheid, in welchen Fällen das Regenwasser von Dächern, Balkonen, Terrassen, Wegen und Plätzen 
als verschmutztes bzw. nicht verschmutztes Abwasser im Sinne des Gewässerschutzgesetzes gilt, hat durch 
die zuständige Stelle unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Gewässerschutzverordnung zu erfolgen. 
Die Beurteilung ist auf Grund des AFU-Merkblattes 184 „Regenwasserentsorgung“ vorzunehmen. 

 

 Bei allen Einleitungen in Kanalisationen, oberirdische Gewässer und Versickerungen sind fallweise die 
erforderlichen Bewilligungen der zuständigen Stelle einzuholen. 

 Für den Einsatz, die Gestaltung und Bemessung von Versickerungsanlagen gelten die Normblätter 51, 52, 53 
und 54 sowie die VSA-Richtlinie „Regenwasserentsorgung“. 

 Muss Regenabwasser in die Schmutzwasserleitung geleitet werden, ist eine Drosselung mit Retention 
(Normblatt 53) immer zwingend sowie eine separate Verfügung betreffend Schmutzwassergebühr. 

 Abwasser von Umschlagplätzen und Arbeitsflächen müssen separat und detailliert behandelt werden. 
 

Abwasser 

Trennsystem Mischsystem 
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rung 
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kanal 
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Schmutzabwasser 
-Haushaltungen 
-Gewerbe/Industrie 
-Autowaschplätze 
-Private Kleinbäder 
-KühlwasserA) 
-Brunnenwasser 

0 0 X 0 0 X 

Regenabwasser 
-verschmutzt 

0 0 X 0 0 X 

Regenabwasser 
-nicht verschmutzt 

1 2 0 1 2 3 

Reinabwasser 
-Brunnenwasser 
-Sickerwasser 
-Grundwasser 
-Quellwasser 
-KühlwasserB) 

1 2 0 1 2 0 

 

Legende: 

X Anschluss obligatorisch 

0 Anschluss nicht gestattet 

1 1. Priorität: anzustrebende Lösung 

2 2. Priorität: nur gestattet, wenn die Versickerung auf Grund der hydrogeologischen Verhältnisse, der 
Havarie Risiken usw. nicht möglich ist). 

3 3. Priorität: nur gestattet, wenn die 1. und 2. Priorität nicht möglich bzw. nicht zumutbar sind). 
A) Kühlwasser aus Kreislaufsystem 
B) Kühlwasser aus Durchlaufsystem. Nur bei kleinem Abwasseranfall und nur mit Bewilligung der zuständigen 

Stelle. 


